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§ 2 WIAG 2013
 WIAG 2013 - Wiener IPPC-Anlagengesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.05.2022

In diesem Gesetz bedeutet

1. „Industrieemissionsrichtlinie“ die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und

Verminderung der Umweltverschmutzung), Abl. Nr. L 334 vom 17.12.2010 S. 17, in der Fassung der Berichtigung

ABl. Nr. L 158 vom 19.06.2012 S. 25;

2. „EG-PRTR-VO“ die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 über die Scha ung eines Europäischen Schadsto freisetzungs-

und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG, ABl. Nr. L 33 vom

04.02.2006 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1010/2019, ABl. Nr. L 170 vom 25.6.2019 S. 115, in der

Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 119 vom 17.4.2020 S. 20;

3. „Umweltverschmutzung“ die durch menschliche Tätigkeit direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung von Sto en,

Erschütterungen, Wärme oder Lärm in Luft, Wasser oder Boden, die der menschlichen Gesundheit oder der

Umwelt schaden kann oder zu einer Schädigung von Sachwerten oder zu einer unzumutbaren Belästigung eines

gesunden, normal emp ndenden Menschen oder zu einer Beeinträchtigung anderer zulässiger Nutzungen der

Umwelt führen kann;

4. „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder mehrere der in § 1 Abs. 1 genannten Tätigkeiten sowie

andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten am selben Standort durchgeführt werden, die mit den in § 1

Abs. 1 aufgeführten Tätigkeiten in einem technischen Zusammenhang stehen und die Auswirkungen auf die

Emissionen und die Umweltverschmutzung haben können;

5. „Stand der Technik“ (beste verfügbare Techniken – BVT) der auf den einschlägigen wissenschaftlichen

Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau-

oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der

Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen,

welche am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. Bei

der Festlegung des Standes der Technik sind unter Beachtung der sich aus einer bestimmten Maßnahme

ergebenden Kosten und ihres Nutzens und des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung im Allgemeinen

wie auch im Einzelfall die Kriterien des Anhanges zu berücksichtigen;

6. „Änderung einer Anlage“ eine Veränderung der Bescha enheit oder der Funktionsweise oder eine Erweiterung

der Anlage, die Auswirkungen auf die Umwelt haben kann; eine wesentliche Änderung ist eine Veränderung der

Anlage, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Mensch oder die Umwelt haben kann. Als wesentliche

Änderung gilt jedenfalls jede Änderung oder Erweiterung des Betriebes, wenn die Änderung oder Erweiterung für

sich genommen die Schwellenwerte des § 1 Abs. 1 erreicht;
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7. „Emission“ die von Punktquellen oder di usen Quellen der Anlage ausgehende direkte oder indirekte Freisetzung

von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den Boden;

8. „Nachbarn“ Personen, die durch die Errichtung, den Bestand, den Betrieb oder eine Änderung einer Anlage

gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder deren dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Nicht als

Nachbarn gelten Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Anlage aufhalten und die nicht Eigentümer

oder dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen (zB

Beherbergungsbetriebe, Krankenanstalten, Heime, Schulen), in denen sich regelmäßig Personen vorübergehend

aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen. Als Nachbarn gelten auch Eigentümer von grenznahen

Liegenschaften im Ausland, wenn in dem betre enden Staat österreichische Nachbarn in den entsprechenden

Verfahren rechtlich oder tatsächlich den gleichen Nachbarschutz genießen;

9. entfällt, LGBl. Nr. 19/2022 vom 18. Mai 2022;

10. „BVT-Merkblatt“ ein aus dem gemäß Artikel 13 der Industrieemissionsrichtlinie organisierten

Informationsaustausch hervorgehendes Dokument, das für bestimmte Tätigkeiten erstellt wird und insbesondere

die angewandten Techniken, die derzeitigen Emissions- und Verbrauchswerte, die für die Festlegung der besten

verfügbaren Techniken sowie der BVT-Schlussfolgerungen berücksichtigten Techniken sowie alle

Zukunftstechniken beschreibt, wobei den Kriterien in Anhang III der Industrieemissionsrichtlinie besonders

Rechnung getragen wird;

11. „BVT-Schlussfolgerungen“ ein Dokument, das die Teile eines BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen zu den

besten verfügbaren Techniken, ihrer Beschreibung, Informationen zur Bewertung ihrer Anwendbarkeit, den mit

den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerten, den dazugehörigen

Überwachungsmaßnahmen, den dazugehörigen Verbrauchswerten sowie gegebenenfalls einschlägigen

Standortsanierungsmaßnahmen enthält;

12. „Zukunftstechnik“ eine neue Technik für eine industrielle Tätigkeit, die bei gewerblicher Nutzung entweder ein

höheres allgemeines Umweltschutzniveau oder zumindest das gleiche Umweltschutzniveau und größere

Kostenersparnisse bieten könnte als bestehende beste verfügbare Techniken;

13. „gefährliche Sto e“ Sto e oder Gemische gemäß Artikel 3 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 der Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Sto en und Gemischen, zur Änderung

und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006, ABl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 286/2011, ABl.

Nr. L 83 vom 30.03.2011, S. 1;

14. „Bericht über den Ausgangszustand“ Informationen über den Stand der Verschmutzung des Bodens und des

Grundwassers durch die relevanten gefährlichen Sto e. Der Bericht enthält die Informationen, die erforderlich

sind, um den Stand der Boden- und Grundwasserverschmutzung zu ermitteln, damit ein quanti zierter Vergleich

mit dem Zustand bei der Au assung oder endgültigen Schließung der Anlage vorgenommen werden kann. Der

Bericht enthält mindestens:

a) Informationen über die derzeitige Nutzung und – falls verfügbar – über die frühere Nutzung des Geländes und

b) – falls verfügbar – bestehende Informationen über Boden- und Grundwassermessungen, die den Zustand zum

Zeitpunkt der Erstellung des Berichts widerspiegeln, oder alternativ dazu neue Boden- und

Grundwassermessungen bezüglich der Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers

durch die gefährlichen Sto e, die durch die betre ende Anlage verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden

sollen;
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15. „Umweltinspektionen“ alle Maßnahmen, einschließlich Besichtigungen vor Ort, Überwachung der Emissionen

und Überprüfung interner Berichte und Folgedokumente, Überprüfung der Eigenüberwachung, Prüfung der

angewandten Techniken und der Eignung des Umweltmanagements der Anlage, die von der zuständigen

Behörde zur Prüfung und Förderung der Einhaltung der Genehmigung durch die Anlage und gegebenenfalls zur

Überwachung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt getroffen werden.

In Kraft seit 19.05.2022 bis 31.12.9999
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